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Power-Child Theater-
Präventionsprojekt  
Sag JA zu Dir und 
NEIN im richtigen 
Moment für  
G r u n d s c h u l e n 
kommt dank groß-
zügiger Unterstüt-
zung der Steuerbe-
ratungsgesellschaft 
Angele & Kollegen 
nach Buchloe und Türkheim.

„Wer Dich wann berühren darf, ent-
scheidest Du allein!“ - dieses Zitat 
aus der Power-Child Eigenproduktion 
„NEIN heißt NEIN“ zur Stärkung von 
Grundschulkindern fasst den Inhalt 
des Theaterstücks optimal zusammen. 
Diese Botschaft klingt einfach, ist aber 
für viele Kinder nicht selbstverständlich. 
 
Power-Child e.V. entwickelte das The-
aterstück um Kindern Mut zu machen 
und Ihnen auf spielerische Weise – 
zusammen mit Linus dem „Grenzen-
zieher“ – bei der Suche nach den eige-
nen inneren Grenzen zu helfen. Mit 
dem Theater-Präventionsprojekt stärkt 
der gemeinnützige Verein Power-Child 
Grundschüler auf eine Weise, die ihnen 
Spaß macht und dabei nachhaltig wirkt. 
Kinder in ihrem Selbstbewusstsein zu 
stärken und damit sexuelle Gewalt zu 
verhindern, das ist das Ziel des Vereins. 

Dank der projektgebundenen Spende 
der in Türkheim ansässigen Steuerbe-
ratungsgesellschaft Angele & Kollegen 
kann das Theater-Präventionsprojekt in 
Buchloe und Türkheim realisiert werden. 
„Als Unternehmer sehen wir uns 
nicht nur in der Verantwortung gegen-
über unseren Mitarbeitern, die Steu-
erkanzlei Angele & Kollegen in die 
Zukunft zu führen, sondern betrach-
ten es als außerordentlich wichtig, uns 
auch sozial zu engagieren. Kinder sind 
unsere Zukunft und bedürfen beson-
deren Schutzes, um ihnen ein unbe-
schwertes Leben zu ermöglichen. Die 
Aktivitäten von Power-Child sind 
unentbehrliche Präventionsmaßnah-
men, die hoffentlich viel Unterstützung 
finden“ so Jürgen Angele und Andreas 
Heim, die Geschäftsführer der Steuer-
beratungsgesellschaft Angele & Kol-
legen, die anläßlich des 20-jährigen 
Kanzleijubiläums auf eine große Feier 
verzichten und stattdessen Power-Child 
nach Türkheim und Buchloe holen.  
Weitere Infomationen unter:
www.power-child.de
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Häusliches Arbeitszimmer  
einer Arbeitsmedizinerin
Häusliches Arbeitszimmer nicht Mittelpunkt 
der gesamten beruflichen Tätigkeit einer 
Arbeitsmedizinerin.

Der Fall:  Die Ärztin übte ihre Tätigkeit 
an verschiedenen Standorten (Kasernen 
und Betrieben) aus. Es standen ihr hierfür 
jeweils Räumlichkeiten zur Verfügung. 
Darüber hinaus nutzte sie 
im Rahmen ihrer Tätigkeit 
im privaten Wohnhaus ein 
Zimmer zur Ausarbeitung 
von Berichten, betriebs-
ärztlichen Empfehlungen und Gutach-
ten sowie für das Literaturstudium. Das 
Finanzamt berücksichtigte die Arbeitszim-
merkosten lediglich mit einem den dama-
ligen Rechtsvorschriften entsprechenden 
Betrag von 1.250 €.

Das Urteil: Das Finanzgericht (FG) Rhein-
land Pfalz gab der Finanzverwaltung recht. 
Nach der Rechtsprechung des Bundesfi-

nanzhofes (BFH) bestimmt sich die Frage, 
ob ein häusliches Arbeitszimmer den Mit-
telpunkt der gesamten beruflichen oder 
betrieblichen Tätigkeit bildet danach, ob 
der Betreffende in diesem Zimmer dieje-
nigen Tätigkeiten vornimmt, die dem kon-
kret ausgeübten Beruf entsprechen und die-
sen prägen. Die Tätigkeiten eines Arbeits-

mediziners sind nach Auf-
fassung des Gerichts nun 
so vielfältig und gestreut, 
dass die Betätigung kei-
nem konkreten Mittel-

punkt zuordenbar sei. Die Arbeitsmedizi-
nerin sei daher in ihrer Tätigkeit nicht nur 
auf das Arbeitszimmer beschränkt (Urt. v. 
25.3.2009 2 K 1396/07) 

Revision: Gegen dieses Urteil ist ein Revi-
sionsverfahren vor dem BFH anhängig. 
Gleich- oder ähnlich gelagerte Fälle soll-
ten daher offen gelassen werden (Az. VIII 
R 8/10).

Arbeitsmediziner: 
Tätigkeiten nicht nur auf das 

Arbeitszimmer beschränkt

Betriebsprüfungsstatistik 2009 
Finanzverwaltung prüfte erstmals verstärkt 
auch „Topverdiener“. Künftig dürften auch 
mehr verdienende Ärztinnen und Ärzte von 
einer Außenprüfung betroffen sein.

Betriebsprüfung: Das Bundesministerium der 
Finanzen hat auf der Grundlage von Meldun-
gen der Bundesländer vor Kurzem ihre „Sta-
tistik über die Ergebnisse der steuerlichen 
Betriebsprüfung“ erstellt. 13.332 Betriebs-
prüfer brachten Mehrsteuern von 20,9 Mrd. € 
ein. Ärztinnen und Ärzte in selbständiger 
Tätigkeit waren seit jeher als „Freiberufler“ 
im Verteiler der Außenprüfungsstellen.  

Ärzte im Angestelltenverhältnis:  Ärztinnen 
und Ärzte, welche im Rahmen ihres Ange-
stelltenverhältnisses zusammen mit weite-
ren Einkünften ein zu versteuerndes Ein-
kommen von mehr als 500.000 € im Jahr 
erklären müssen, dürften künftig ebenfalls 
von einer Außenprüfung betroffen sein. 
Grund ist eine mit dem Steuerhinterzie-
hungsbekämpfungsgesetz 2009 ergangene 
gesetzliche Neuregelung. Diese wurde 
bereits im letzten Jahr von der Finanzver-
waltung rege praktiziert. Über 1.600 sol-
cher „Topverdiener“ wurden laut der jüngs-
ten Betriebsprüfungsstatistik 2009 geprüft. 
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Unser Tipp:

Vermittlung von Zusatztarifen steuer-
pflichtig

Den Krankenkassen dürften nach 
einem Beschluss des Bundesfinanz-
hofs (BFH) Steuernachzahlungen in 
Millionenhöhe drohen – die Steu-
ernachforderungen des Fiskus zah-
len letztlich die Versicherten. Grund 
hierfür ist die Vermittlung von 
Zusatztarifen. In dem Fall ging es 
um die Ergänzungstarife von priva-
ten Versicherern, die die gesetzlichen 
Kassen seit 2004 anbieten. Sie erhe-
ben dafür Aufwandsentschädigun-
gen. Die Klage einer Kasse war ver-
geblich. Nach Auffassung des BFH 
betreibt die Kasse mit dem Zusatz-
geschäft „keine hoheitliche, sondern 
eine wirtschaftliche Tätigkeit“. Sie 
führe damit einen „Betrieb gewerb-
licher Art“ aus. Das Vermitteln der 
Zusatzversicherungen sei insoweit 
als Einrichtung zu beurteilen. Dem 
steht nicht entgegen, dass die Kran-
kenkasse dafür keine organisatorisch 
verselbständigte Einheit unterhalten 
hat, sondern diese Aufgaben zusam-
men mit dem Kerngeschäft durch 
dasselbe Personal erledigen ließ. 
Unerheblich ist auch, dass die Klä-
gerin mit der Vermittlungstätigkeit 
darauf abzielt, ihren Versicherten 
einen möglichst umfassenden Ver-
sicherungsschutz zu gewährleisten 
und sie durch die Zusatzversicherun-
gen an sich zu binden oder Neukun-
den zu werben, wie das Gericht wei-
ter ausführt. Die Kasse handelte auch 
in der Absicht Einnahmen zu erzie-
len. Denn sie hat mit ihrem priva-
ten Kooperationspartner einen Kos-
tenersatz als Gegenleistung für ihre 
Tätigkeit vereinbart. Eine Steuerfrei-
heit für solche Tätigkeiten würde „zu 
Wettbewerbsnachteilen privater Ver-
sicherungsmakler“ führen. Das Urteil 
hinterfragt im Kern das bestehende 
Steuerprivileg der gesetzlichen Kas-
sen. Diese führen bislang kaum oder 
gar keine Steuern ab. (Az. I R 8/09).   Fotos: Fotolia; Stand: 18.5.2010

Laser-Augen-OP als Heilbehandlung 
umsatzsteuerfrei 
Finanzgericht gibt Augenärzten recht.

Der Fall: Geklagt hat eine Augenarzt-Ge-
meinschaftspraxis, die zur Behandlung 
und Korrektur von Fehlsichtigkeiten soge-
nannte Lasik-Behandlungen durchführte. 
Die Behandlungskosten trugen die Patien-
ten. Die gesetzlichen Krankenkassen zahl-
ten nicht, da diese Leistungen nicht im 
Leistungskatalog der gesetzlichen Kran-
kenkassen enthalten waren. Die Ärzte 
stellten keine Umsatz-
steuer in Rechnung. Nach 
Auffassung eines Betriebs-
prüfers handelte es sich bei 
diesen Behandlungen um 
sogenannte Schönheitsoperationen, die 
nicht der medizinischen Behandlung einer 
Krankheit oder einer anderen Gesundheits-
störung dienten. 

Das Urteil: Das Finanzgericht (FG) Müns-
ter teilte allerdings die Auffassung des 
Finanzbeamten nicht und führte aus, 
dass die Beseitigung von Fehlsichtigkeit 
durch Laserbehandlung operativ zur Hei-
lung einer Krankheit führt und als sol-
che umsatzsteuerfrei ist. Die Fehlsichtig-
keit findet sich als katalogisierte Krankheit 
unter der Klassifizierungsnummer H 54.2 

und H 54.5 des ICD-10 Codes (Internati-
onal Classification of Diseases and Rela-
ted Health Problems).Selbst wenn sich das 
Tragen einer Brille als kosmetisch-ästheti-
scher Aspekt anschließend erübrigt, ließe 
sich die Laserbehandlung nicht mit Schön-
heitsoperationen vergleichen ( 8.10.2009 - 
5 K 3452/07 U).

Anmerkung: Dass die gesetzlichen Kran-
kenkassen diese Behandlung nicht zah-

len, ist unerheblich. Denn 
die Übernahme der Kosten 
einer Behandlung im Leis-
tungskatalog der gesetzli-
chen Krankenversicherun-

gen sei zwar ein gewichtiges Indiz für die 
medizinische Indikation der Behandlung. 
Es könne aber im Umkehrschluss aus einer 
Nichtaufnahme einer Behandlung in den 
Leistungskatalog der gesetzlichen Kran-
kenkassen nicht der Schluss gezogen wer-
den, dass eine medizinische Indikation 
nicht vorliege. Vielfach werden nämlich 
medizinisch indizierte Kosten zum Teil auf 
die Patienten umgelegt und kostenintensive 
Behandlungsmethoden werden oftmals erst 
nach geraumer Zeit und einer gerichtlichen 
Klärung in den Leistungskatalog der Kran-
kenkassen aufgenommen.

Fehlsichtigkeit:
Behandlung ist  

umsatzsteuerfrei 
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Eurobarometer  
Patientensicherheit
Viele Europäer misstrauen offenbar 
ihrem Gesundheitssystem. Das geht 
aus einer von TNS Opinion & Social im 
Auftrag der Generaldirektion Gesund-
heit und Verbraucher durchgeführten 
Meinungsumfrage zur Patientensicher-
heit und Qualität der Gesundheitsver-
sorgung in Europa im Herbst 2009 her-
vor. Befragt wurden 26.663 Europäer 
aus allen 27 EU-Mitgliedstaaten. Dem-
nach fürchtet u.a. ein Drittel aller Deut-
schen, während einer ambulanten oder 
stationären Behandlung einen Schaden 
erleiden zu können. EU-weit gilt dies 
sogar für fast die Hälfte der Bevölke-
rung. Am meisten Skepsis haben dabei 
die Griechen gegenüber ihrem Gesund-
heitssystem. 83 % der Befragten rech-
nen damit, dass bei einer Behandlung 
etwas schief geht. Negative Erfah-
rungen bei der medizinischen Versor-
gung hatten bereits mehr als ein Fünf-
tel aller EU-Bürger gemacht. Deutsch-
land liegt dabei mit 30 % sogar etwas 
über dem Durchschnitt. Dies ist umso 
bedenklicher, als nur rund ein Drittel 
der Betroffenen den Zwischenfall mel-
dete. Unklar war den meisten Befrag-
ten auch, welche Einrichtungen für die 
Patientensicherheit zuständig sind. Ein 
Drittel sah hierfür die Gesundheitsmi-
nisterien in der Pflicht, 27 % die Kran-
kenhäuser und Ärzte. Im Gesamten fin-
den 70 % der Befragten die Qualität 
der Gesundheitsversorgung in Europa 
jedoch gut, allen voran Belgien mit 
97 %, gefolgt von Österreich mit 95 
% und Deutschland (86 %). Schluss-
lichter sind wiederum die Griechen 
sowie Rumänien (nur jeweils 25 %). 
Ein Drittel der Befragten meinte auch, 
dass die Versorgung im eigenen Land 
besser ist als in anderen EU-Mitglied-
staaten. Der 35-seitige Bericht kann im 
Internet unter http://ec.europa.eu/pub-
lic_opinion/archives/ebs/ebs_327_
sum_de.pdf gelesen werden.  

Sommer 2010

Kein Zwang zu Billig-Medikamenten 
für gesetzlich Krankenversicherte

Steuertermine im Juli 2010 
1.7.
5.7.
12.7.

15.7.

28.7.

Grundsteuer (jährliche Fälligkeit)
Ablauf der Zahlungsschonfrist für die Grundsteuer
Umsatzsteuer mtl. für Juni 2010 bzw. Mai 2010 mit Dauer-Fristverlängerung bei Sondervor-
auszahlung 1/11 Abschlag), Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, ev. und röm.-kath. Kirchensteuer 
für Juni
Ablauf der Zahlungsschonfrist für obige Steuern. Dies gilt nicht bei Barzahlung und Zahlung 
per Scheck.
Sozialversicherungsbeiträge Juli

Steuertermine im August 2010
10.8.

13.8.

16.8.
19.8.

27.8.

Umsatzsteuer mtl. für Juli 2010 bzw. Juni 2010 mit Dauer-Fristverlängerung bei Sondervor-
auszahlung 1/11 Abschlag), Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, ev. und röm.-kath. Kirchensteuer 
für Juli
Ablauf der Zahlungsschonfrist für obige Steuern. Dies gilt nicht bei Barzahlung und Zahlung 
per Scheck.
Gewerbesteuer, Grundsteuer (vierteljährliche Fälligkeit)
Ablauf der Zahlungsschonfrist für Gewerbesteuer und Grundsteuer. Dies gilt nicht bei Barzah-
lung und Zahlung per Scheck.
Sozialversicherungsbeiträge August

Steuertermine im September 2010 
10.9.

13.9.

28.9.

Umsatzsteuer mtl. für August 2010 bzw. Juli 2010 mit Dauer-Fristverlängerung bei Sondervor-
auszahlung 1/11 Abschlag), Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Lohnsteuer, Solidaritätszu-
schlag, ev. und röm.-kath. Kirchensteuer für August
Ablauf der Zahlungsschonfrist für obige Steuern. Dies gilt nicht bei Barzahlung und Zahlung 
per Scheck.
Sozialversicherungsbeiträge September

Gesetzlich versicherte Patienten müssen 
sich nicht auf die Anwendung billigerer Medi-
kamente beschränken. 

Pauschalbehandlung: Auch gesetzlich 
Krankenversicherte haben einen Anspruch 
auf Behandlung mit einem bestimmten 
Medikament bei einem von ihnen selbst 
gewählten Augenarzt. Sie 
müssen sich nicht auf die 
Anwendung eines billige-
ren Heilmittels bzw. auf 
eine von der Kranken-
kasse vorgegebenen „Pauschalbehand-
lung“ beschränken (SG Aachen, Urteil v. 
11.3.2010 - S 2 (15) KR 115/08 KN).

Der Fall:  Im Fall litt ein gesetzlich Versi-
cherter an einer schweren Augenkrankheit. 
Dafür gab es nur ein bestimmtes Medika-
ment (Lucentis). Die Krankenkasse wollte 
dem Versicherten jedoch einen Vertrags-
arzt aufzwingen. Bei diesem bestand die 
Gefahr, dass dieser ein anderes – günstige-

res – Mittel verwende, nämlich „Avastin“. 
Hierbei handelt es sich um ein Arzneimittel, 

das nach Auffassung zahl-
reicher Augenärzte eben-
falls zur Behandlung dieser 
Krankheit dient. Es ist aber 
nur für bestimmte Krebser-

krankungen und nicht für den augenärztli-
chen Bereich zugelassen.

Mehrfachverwendung unbedenklich: Nichts 
einzuwenden hatte das Sozialgericht hin-
sichtlich des Umstandes, dass der behan-
delnde Augenarzt der Versicherten – aus 
Gründen der Kostenersparnis – mit einer 
Ampulle nicht nur einen Patienten behan-
delt hat, sondern die Ampulle bei mehreren 
Behandlungen ganz aufgebraucht hat.  

Heilmittel:
Auch gesetzlich  

Versicherte können wählen 
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